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Entwicklungspolitischer Rundbrief Nr. 35

Heike Hänsel
Entwicklungspolitische Sprecherin und Obfrau
im Unterausschuss Vereinte Nationen

Hüseyin-Kenan Aydin
Obmann im Ausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung

Berlin, den 25.8.2009

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

nach dem Staatsstreich in Honduras hat sich DIE LINKE mit dem rechtmäßigen
Präsidenten Manuel Zelaya und mit der Demokratiebewegung solidarisiert und dies durch
einen Solidaritätsbesuch in Honduras unterstrichen. Wir dokumentieren ab S. 2:

Á Berichte von der Solidaritätsreise nach Honduras (6.8.2009)
Á Presseerklärung von Heike Hänsel und Monika Knoche (14.8.2009): FDP

außenpolitisch isoliert – führende FDP-Politiker rechtfertigen Putsch in
Honduras

Á Dokumentiert: Petition gegen die Politik der Naumann-Stiftung (25.7.2009)
Á Dokumentiert: Spendenaufruf für die Demokratiebewegung (9.8.2009)

Soziale und demokratische Menschenrechte dürfen bei der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit Deutschlands und der EU mit Ländern des Südens nicht auf der Strecke
bleiben. DIE LINKE hat kritisch nachgefragt. Wir dokumentieren ab S. 10:

Á Schriftliche Fragen von Heike Hänsel und Antworten der Bundesregierung zum
Investitionsschutzabkommen mit Paraguay (21.7.2009)

Á Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE und Antwort der Bundesregierung
(16/13602): Freihandelsabkommen EU-Indien

Die Situation im Osten der DR Kongo und allgemein die Perspektiven von durch
Bürgerkrieg und Milizen heimgesuchte Regionen beschäftigten die Fraktion DIE LINKE.
Wir dokumentieren ab S. 18:

Á Kleine Anfrage und Antwort der Bundesregierung (16/13863): Zur veränderten
Situation im Osten der DR Kongo

Á Bericht von der Lesung von Klaus Schlichte im Deutschen Bundestag
(20.8.2009): In the Shadow of Violence
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Reisebericht, 6.8.2009

Solidarität mit der honduranischen Demokratiebewegung

Bericht von Dr. Alexander King, Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Heike Hänsel MdB

Die Fraktion DIE LINKE hat eine Delegation nach Honduras entsandt, wo am 28. Juni
die legitime Regierung des Präsidenten Manuel Zelaya durch einen Putsch gestürzt
worden war und wo seither die Repression gegen die Zelaya-Anhänger und andere
linke Oppositionelle anhält. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Monika Kno-
che wird begleitet von Alexander King, Mitarbeiter der Abgeordneten Heike Hänsel.

Die Delegation traf sich mit Mitgliedern der rechtmäßigen, durch den Militärputsch gestürz-
ten Regierung von Honduras, die seit dem Putsch ein “Kabinett im Widerstand” bilden. In
der Bildmitte: Monika Knoche und die honduranische Vize-Außenministerin Beatriz Valle
(in rot). Links davon: Alexander King; Fredis Cerrato, honduranischer Staatssekretär für
Industrie und Handel; Carlos Orbin Montoya, Beratender Minister und Direktor der Zenta-
lamerikanischen Bank für Wirtschaftliche Integration in Honduras. Nach rechts u. a.: Karen
Zelaya, Ministerin für Internationale Kooperation, und (ganz rechts) Ricardo Martinez, Tou-
rismusminister. In der ersten Reihe links: der Journalist Harald Neuber, der die Delegation
begleitet und unterstützt.

Die Mitglieder der Delegation bekräftigten ihre Solidarität mit der gestürzten Regierung
und der honduranischen Demokratiebewegung. Gemeinsam mit den Mitgliedern des “Ka-
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binetts im Widerstand” formulierten sie Forderungen an die deutsche und europäische Po-
litik. Der Druck solle insbesondere dort verstärkt werden, wo es die Putschisten am meis-
ten schmerzt – bei ihren wirtschaftlichen Interessen. Gemeinsam fordern wir deshalb u. a.
die Aussetzung der Handelspräferenzen der EU für Honduras und die Einfrierung finan-
zieller Hilfen für Honduras, solange der legitime Präsident nicht wieder im Amt ist.

Die Delegation traf sich auch mit Unterstützern des Putsches. Bei den Gesprächen mit
dem Direktor der Evangelischen Bruderschaft und mit dem Vorsitzenden der Liberalen
Fraktion wurde deutlich, mit welcher Entschlossenheit die putschistischen Eliten bereit
sind, ihre Interessen auch unter völliger Missachtung jeglicher demokratischer Spielregeln
und der grundlegendsten Menschenrechte durchzusetzen.

Während des Aufenthalts der Delegation spitzte sich die Situation noch zu. Am Mittwoch
(5.8.) wurde die Universität unter Missachtung ihrer Autonomie von schwer bewaffneter
Polizei gestürmt. Dabei wurden mehrere studentische Oppositionelle verletzt. Die Direkto-
rin der Universität wurde ins Gesicht geschlagen. Vertreterinnen von Frauen- und Men-
schenrechtsorganisationen berichteten der Delegation von tausenden willkürlichen Fest-
nahmen seit dem Putsch, von Folter, Verschwundenen und Ermordeten. Sie forderten DIE
LINKE auf, den Druck auf die Putschregierung von außen weiter zu erhöhen. Insbesonde-
re solle es keine Unterstützung der EU für die Vorbereitung der Wahlen im November ge-
ben, da diese unter den gegebenen Umständen keine Legitimität hätten. Schockiert zeig-
ten sich die Frauen von der Tatsache, dass eine deutsche Partei – die FDP – und ihre po-
litische Stiftung – die Friedrich-Naumann-Stiftung – die Putschisten in Honduras unters-
tützten und deren Propagandisten sogar in den Bundestag einladen.

Beim Treffen mit führenden Mitgliedern der Widerstandsfront gegen den Staatsstreich
wurden aber auch deutliche Forderungen an die sozialen Bewegungen in Europa formu-
liert. Die honduranischen Aktivistinnen und Aktivisten erwarten den verstärkten Einsatz der
sozialen Bewegungen in Europa, damit die Internationale Gemeinschaft endlich politisch
initiativ wird, um Zelaya die Rückkehr nach Honduras und in sein Amt zu ermöglichen.

Reisebericht, 8.8.2009

Gespräch mit der „Primera dama“ Xiomara Castro de Zelaya

Bericht von Dr. Alexander King, Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Heike Hänsel MdB

Für die Fraktion DIE LINKE hält sich derzeit deren stellvertretende Vorsitzende Mo-
nika Knoche in Honduras auf, um die Solidarität der Fraktion mit der Demokratiebe-
wegung dort auszudrücken und um deutlich zu machen: Es darf keine Normalisie-
rung im Umgang mit der honduranischen Putschregierung geben.

Am Freitag hatten Monika Knoche und Alexander King, der als Vertreter der Ab-
geordneten Heike Hänsel in Honduras weilt, die Gelegenheit zu einer Unterredung
mit Xiomara Castro de Zelaya. Sie ist die Ehefrau des durch den Putsch gestürzten,
rechtmäßigen Präsidenten Manuel Zelaya und eine der führenden Aktivistinnen der
Widerstandsbewegung.

Castro de Zelaya beschrieb den Staatsstreich in ihrem Land als Werk einer Koalition aus
Militär, Unternehmerschaft, der privaten Medien, die sich in Besitz weniger reicher Fami-
lien befinden, sowie der Kirchenhierarchie. Diese Teile der nationalen Elite, so Castro de
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Zelaya, hätten ihre Interessen durch progressive Projekte des Präsidenten gefährdet ge-
sehen. Sie nannte Beispiele: Die Unternehmer in den Maquiladoras liefen Sturm gegen die
Erhöhung des Mindestlohns, die Kirchen gegen die Zulassung der »Pille danach«, die
Holzunternehmen gegen das Waldschutzgesetz. Die Abschaffung des Schulgeldes, die
Einführung einer Schulspeisung, die Vergabe von Saatgut und anderen Inputs an Klein-
bauern, der Ausbau der Bürgerbeteiligung und der erfolgreiche Einsatz der kubanischen
Alphabetisierungskampagne »Yo si puedo« – mit diesen Maßnahmen wollte die Regie-
rung von Zelaya mehr soziale Gerechtigkeit und eine Demokratisierung der Gesellschaft
erreichen, so die Frau des Präsidenten. Dies und die Entscheidung, sich den von Vene-
zuela initiierten regionalen Integrationsprojekten PetroCaribe und ALBA anzuschließen,
habe den deutlichen Widerwillen der Eliten herausgefordert.

Besonders groß aber war die Furcht der Eliten vor einer Volksbefragung, die einen Ver-
fassungsprozess, ähnlich dem in Bolivien oder Ecuador, hätte in Gang setzen können.
Zwar hätte die für Ende Juni vorgesehene und durch den Putsch verhinderte Befragung
keine bindende Wirkung gehabt. Aber sie hätte immerhin ein Votum dafür erbringen kön-
nen, dass sich der Nationalkongress mit der Frage befasst, ob bei den im November ans-
tehenden Präsidentschafts-, Parlaments- und Bürgermeisterwahlen zugleich eine Abstim-
mung über die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung stattfinden, also die
in Honduras viel diskutierte »Vierte Urne« aufgestellt werden soll.

Die Volksbefragung sei illegal und ein Verfassungsbruch, argumentieren die Unterstützer
des Putsches. Castro de Zelaya hält dagegen: Die Volksbefragung sei durch das Gesetz
zur Bürgerpartizipation gedeckt. 400.000 Unterstützerunterschriften seien gesammelt und
damit die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt worden. Die Elite befürchte, dass sie in ei-
nem partizipativen Verfassungsprozess die Kontrolle über die politischen Inhalte verliert
und dass stattdessen die sozialen Bewegungen ihren wachsenden Einfluss geltend ma-
chen.

Castro de Zelaya wies auf den
Machtkampf innerhalb der regie-
renden liberalen Partei PLH hin, der
bereits vor zwei Jahren offen aus-
gebrochen war. Dieser Machtkampf
endete mit einem Putsch an der
Parteispitze, durch den Roberto Mi-
cheletti gegen das demokratische
Votum der Basis zum Vorsitzenden
wurde, was zu einer tiefen Spaltung
der Partei führte. Im Zuge dieser
Rechts-Entwicklung an der Spitze
der PLH seien alle Funktionäre, die
den Präsidenten und das Projekt
der »Vierten Urne« unterstützten,
nach und nach von ihren Funktio-

nen entfernt worden. Diese Vorgänge beschreibt Castro de Zelaya als den »ersten
Putsch«, der direkt zum »zweiten Putsch« – den gegen den Präsidenten, der ebenfalls der
PLH angehört – geführt und Micheletti zum de-facto-Präsidenten gemacht habe.

In diesem Zusammenhang kam Castro de Zelaya auch auf die Rolle der deutschen Fried-
rich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) zu sprechen. Diese habe in der Vergangen-

Xiomara Castro de Zelaya (Bildmitte) eingerahmt von
Monika Knoche (3.v.r.) und Alexander King (2.v.l.)
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heit hilfreich gewirkt und gute Kaderaufbauarbeit für die PLH geleistet. Umso unverständli-
cher sei ihr, wie die FNF nun dazu komme, Propagandisten des Putsches nach Deutsch-
land in den Bundestag einzuladen (vgl. Presseerklärung von Heike Hänsel vom 5. Au-
gust). Der von der FNF geförderte Politikernachwuchs in Honduras folgt übringens kei-
neswegs einhellig der Pro-Putsch-Haltung des deutschen Stiftungsvertreters vor Ort. Wie
Alexander King und der Journalist Harald Neuber im Gespräch mit Ex-Stipendiaten und
Moderatoren der FNF erfuhren, gibt es unter ihnen viele, die sich – trotz gegenteiliger Or-
der aus der FNF – an den Demonstrationen der Demokratiebewegung beteiligen.

Gegen die Demonstranten gehen die Putschisten nun mit äußerster Brutalität vor. Die so-
zialen Organisationen kämpfen dennoch weiter mutig für die Wiederherstellung der demo-
kratischen Ordnung und die Rückkehr von Manuel Zelaya. Fast täglich finden Demonstra-
tionen statt. Aber, so Castro de Zelaya, die Demokratiebewegung in Honduras brauche die
Unterstützung von außen. Die Möglichkeiten diplomatischer Verhandlungen seien er-
schöpft, auch das Ultimatum der Organisation Amerikanischer Staaten sei wirkungslos
geblieben. Nun komme es darauf an den internationalen Druck auf die Putschregierung
noch zu erhöhen.

Presseerklärung, 14.8.2009

FDP außenpolitisch isoliert – Führende FDP-Politiker rechtfertigen
Putsch in Honduras

"Die FDP träumt davon, unter einer schwarz-gelben Regierung den deutschen Au-
ßenminister zu stellen. Umso haarsträubender sind die Äußerungen von Wolfgang
Gerhardt, dem Vorsitzenden der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung (FNF), und
des außenpolitischen Sprechers der FDP-Fraktion, Werner Hoyer, in denen sie den
Putsch gegen den demokratisch gewählten Präsidenten Zelaya in Honduras rech-
tfertigen. Eine solche Politik würde Deutschland zukünftig international völlig isolie-
ren. Deutschland hat ebenso wie die EU, die Organisation amerikanischer Staaten,
die USA und die UNO den Putsch verurteilt“, erklärt Monika Knoche, stellvertreten-
de Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE. Heike Hänsel, entwicklungspolitische Spre-
cherin der Fraktion, kündigt an, dass DIE LINKE im Bundestag der Arbeit der FNF in
Honduras auf den Zahn fühlen werde. Hänsel weiter:

„DIE LINKE hält es angesichts der aktuellen Äußerungen aus der FNF, in denen der inter-
national verurteilte Staatsstreich in Honduras gerechtfertigt wird, und angesichts der offen-
kundigen engen Zusammenarbeit der FNF mit führenden Unterstützern des Putsches für
angebracht, eingehender zu untersuchen, zu welchen Zwecken die FNF die ihr vom Ent-
wicklungsministerium überlassenen Steuergelder in Honduras verwendet und ob die Ver-
wendung der FNF-Mittel in Honduras den Zielen der Förderrichtlinien des BMZ entspre-
chen. Eine solche Untersuchung werden wir parlamentarisch anstoßen.“

Monika Knoche, die für die Fraktion DIE LINKE vergangene Woche Honduras besuchte
und mit führenden PolitikerInnen und Organisationen des demokratischen Widerstands
gegen den Staatsstreich zusammentraf, erklärt weiter: „Die Rechtfertigung des Staats-
streichs in Honduras durch FDP und der Friedrich-Naumann-Stiftung ist ein Schlag ins
Gesicht der honduranischen Demokratiebewegung.“
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Dokumentiert, 25.7.2009

Petition gegen Politik der Naumann-Stiftung

Appell gegen eine Unterstützung der Putschisten in Honduras. Unterstützung von
Bundestagsabgeordneten. Aufruf kann unterzeichnet werden

Von Redaktion
amerika21.de

Berlin. Knapp 20 Organisationen und Prominente haben einen gemeinsamen Appell ge-
gen die Politik der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung in Honduras unterzeichnet. Ini-
tiiert wurde die Aktion vom Internetportal amerika21.de. Die Erstunterzeichner, darunter
mehrere Bundestagsabgeordnete der Grünen und der Linken, fordern Entwicklungsminis-
terin Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier
(SPD) auf, sich von der Naumann-Stiftung zu distanzieren, die sich seit dem Staatsstreich
am 28. Juni in Veröffentlichungen mehrfach auf die Seite der Putschisten gestellt hat. Zu-
gleich drängen die Unterzeichner auf die Unterstützung der gewählten Regierung von Prä-
sident Manuel Zelaya.

Der "Berliner Appell gegen eine Unterstützung der Putschisten in Honduras" kann über
das Onlineportal iPetitions unterzeichnet werden. Bitte klicken Sie dafür diesen Link.

Berlin, am 25. Juli 2009

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Wieczorek-Zeul,

sehr geehrter Herr Bundesminister Steinmeier,

wir wenden uns an Sie in Sorge um die politische Entwicklung in Honduras. Noch immer
ist der durch den Militärputsch vom 28. Juni entmachtete rechtmäßige Präsident Manuel
Zelaya Rosales im Exil. Noch immer regiert in Tegucigalpa die Putschregierung von Ro-
berto Micheletti. Und die wachsende Demokratiebewegung, die sich für die Rückkehr Ze-
layas und für die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen demokratischen Ordnung
einsetzt, ist schlimmen Repressionen ausgesetzt.

Vor diesem Hintergrund protestieren wir gegen die Politik der deutschen Friedrich-
Naumann-Stiftung in Honduras. Nach dem international verurteilten Staatsstreich gegen
den demokratisch gewählten Präsidenten Manuel Zelaya Rosales hat der Vertreter der
Naumann-Stiftung in Tegucigalpa, Herr Christian Lüth, diesen Umsturz mehrfach vertei-
digt. Er positionierte sich damit offen gegen alle relevanten internationalen Organisationen
und auch gegen die Bundesregierung und die Staatsführungen der anderen Mitgliedslän-
der der Europäischen Union.

Die Organisation der Vereinten Nationen, die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS),
die Europäische Union und auch die US-Regierung haben die Rückkehr Zelayas in sein
Präsidentenamt gefordert. OAS-Generalsekretär José Miguel Insulza erklärte mehrfach,
zuletzt am 16. Juli: "Ein Staatsstreich stellt eine Verletzung der Demokratie dar". Wir hal-
ten es für nicht akzeptabel, wenn die Naumann-Stiftung als eine durch Steuergelder mitfi-
nanzierte Organisation offen mit diesem demokratischen Konsens bricht und die interna-
tional nicht anerkannte Putschregierung auch noch uneingeschränkt verteidigt. Diese Poli-
tik steht nach unserer Auffassung im krassen Widerspruch zur Aufgabe deutscher Stiftun-
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Dokumentiert, 9.8.2009

Hilfe für die Demokratiebewegung in Honduras

Aufruf der internationalen Landarbeiterorganisation Via Campesina: "Wir brauchen
Spenden, um den Kampf in Honduras zu unterstützen"

Von Marbel Màrquez, Tegucigalpa
amerika21.de

Am Samstag im Zentrum von Tegucigalpa

Tegucigalpa. Die Menschen in Honduras sind auf der Straße. Frauen und Männer aller
sozialer Schichten halten seit gut einem Monat den Protest aufrecht, seit ein Staatsstreich
am vergangenen 28. Juni den gewählten Präsidenten Manuel Zelaya aus dem Amt ge-
drängt und Roberto Micheletti an die Spitze des Staates gebracht hat. Der Putschistenfüh-
rer wird von der konservativen Elite unterstützt, von Teilen der Armee, von der Kirche und
von Unternehmern, die durch die Sozialpolitik von Zelaya um ihre Privilegien bangen
mussten.

Seit jenem Tag sind tausende Bürgerinnen und Bürger zur Grenze mit Nicaragua gefah-
ren, um eine mögliche Rückkehr des gewählten Präsidenten zu unterstützen, die bisher
jedoch nicht durchgesetzt werden konnte. Diejenigen, die den Protest vor Ort fortführen,
sind in Zeltlagern auf beiden Seiten der Grenze untergekommen, um den Druck aufrech-
tzuerhalten. In den Städten demonstrieren zahlreiche Gruppen der gemeinsamen Wider-
standsfront: Landarbeiterorganisationen, Gewerkschaftsverbände, Studentengruppe, Leh-
rereorganisationen, andere soziale Gruppen und unorganisierte Bürgerinnen und Bürger.

Die Repression war noch nie so groß: Hunderte Personen wurden von Polizei- und Ar-
meekräften zusammengeschlagen, die Medien wurden zum Schweigen gebracht und
nach unseren Informationen sind mindestens acht Personen ermordet worden.

Dennoch erhöhen die sozialen Bewegungen in Honduras ihren Druck, und sie waren nie
zuvor derart organisiert wie zurzeit.

Am 5. August haben Tausende Menschen einen Marsch aus den verschiedenen Provin-
zen in die beiden größten Städte des Landes begonnen: Tegucigalpa und San Pedro Sula.
Jeden Tag legen sie 15 Kilometer zurück. Sie beweisen damit allen gegenüber die Stärke
und Entschlossenheit des Widerstandes gegen den blutigen Putsch. Der Sternmarsch wird
am 11. August zum Höhepunkt kommen, dem unlängst deklarierten internationalen Akti-
onstag für Honduras.

Die Protestteilnehmer/innen fordern die Rückkehr des gewählten Präsidenten. Jeden Tag
gehen sie aber mit einer größeren Entschlossenheit auch für eine neue Gesellschaft auf
die Straße, in der die Landarbeiter/innen, die Lehrer/innen, Arbeiter/innen Studierende und
politisch Aktive im Zentrum der Politik stehen. Sie stehen für eine solidarische und gerech-
te Gesellschaft, die nicht von Privilegien und Geld dominiert wird.

Die Krise in Honduras wird das Schicksal der gesamten Region und ihrer Völker bestim-
men. Ihr Ausgang wird internationale Auswirkungen haben.

Wir alle, Männer und Frauen, sind deswegen höchst beunruhigt. Die Menschen im Wider-
stand in Honduras brauchen jetzt finanzielle Hilfe, um ihren Kampf aufrechterhalten zu
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können. Nach über einem Monat des Kampfes ruft die internationale Landarbeiterorgani-
sation Via Campesina zu Spenden auf, um die Massenprotest fortführen zu können.

Á Die Menschen in den Straßen und in den Protestcamps brauchen Wasser, Nah-
rung, Decken und Medizin;

Á Die Organisatoren benötigen Guthaben auf ihren Mobiltelefonen und Internetzu-
gang, um weiter vernetzt arbeiten und die internationale Öffentlichkeit unterstützen
zu können. Das gilt umso mehr, da die Medien weitgehen kontrolliert werden;

Á Die Gewaltopfer und ihre Angehörigen benötigen juristischen Beistand. Einige Akti-
visten waren schwerer Gewalt ausgesetzt, andere wurden ermordet. Die blutige
Repression fordert jeden Tag Opfer;

Á Internationale Delegation sind auf dem Weg nach Honduras, um die Lage zu be-
zeugen und um die Verstöße gegen die Menschenrechte zu beklagen. Sie wollen
ihre Solidarität mit den Frauen und Männern im Kampf ausdrücken. Auch sie benö-
tigen wirtschaftliche Unterstützung.

Informationen über Spendenmöglichkeiten sind auf der Internetseite von Via Campesina
zu finden. Unterstützt werden kann die Bewegung auch, indem in den jeweiligen Ländern
am 11. August Solidaritätsaktionen organisiert werden.

Spendenkonto

Bank: Ipar Kutxa

Kontoinhaber: Asociacion Lurbide

Land: Spanien

SWIFT: CVRVES2B

IBAN: ES54 3084 0023 5364 0006 1004

Stichwort: Lucha Honduras

Bei Fragen wenden Sie sich an Amerika21-Redakteur Harald Neuber:

http://amerika21.de/a21/redaktion/hneuber
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Schriftliche Fragen, 21.7.2009

Investitionsschutzabkommen mit Paraguay

Schriftliche Fragen von Heike Hänsel und Antworten des Staatsministers im
Auswärtigen Amt, Gernot Erler:

Sehr geehrte Frau Kollegin,

Ihre Frage:

Kann die Bundesregierung bestätigen, dass der zwischen Deutschland und Paraguay be-
stehende Investitionsförderungs- und -schutzvertrag kein grundsätzliches Hindernis für die
Enteignung deutschen Grundbesitzes in Paraguay darstellt, und erläutern, zu welchen Be-
dingungen solche Enteignungen vorgenommen werden können?

beantworte ich wie folgt:
Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Paraguay über
die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanlagen (BGBl. II Nr. 48 vom
11.12.1997, S. 2081 ff.) lässt die Enteignung deutscher Staatsangehöriger unter
bestimmten Bedingungen zu. Nach Art. 4 Abs. 2 des Vertrags darf gegen Entschädigung
eine Enteignung zum allgemeinen Wohl und im öffentlichen Interesse erfolgen.

Ihre Frage:

Warum hat die Bundesregierung in der Auseinandersetzung um den Grundbesitz
deutscher Staatsbürger in Paraguay, deren rechtmäßige Enteignung zugunsten der auf
den jeweiligen Territorien in bitterer Armut lebenden indigenen Gemeinschaften von
interessierter Seite unter anderem mit dem Hinweis auf den Investitionsförderungs- und -
schutzvertrag verzögert wird, noch keine öffentliche Stellungnahme abgegeben, auf die
sich die betroffenen indigenen Gemeinden berufen können?

beantworte ich wie folgt:
Der Bundesregierung ist keine Person oder Institution bekannt, die sich im Rahmen einer
Auseinandersetzung um den Grundbesitz deutscher Staatsbürger in Paraguay zur
Verzögerung einer rechtmäßigen Enteignung auf den oben genannten deutsch-
paraguayischen Investitionsschutz- und -fördervertrag (IFV) beruft.

Ihre Frage:

Wie hat die Bundesregierung auf den Spruch des Interamerikanischen
Menschenrechtsgerichtshofs vom 29. März 2006 in dieser Angelegenheit, in dem sie
explizit angesprochen wird, reagiert bzw. in welcher Weise gedenkt sie, die Umsetzung
der darin verlangten Rückgabe des Landes eines deutschen Staatsbürgers an die auf dem
Land lebenden Sawhoyamaxa zu unterstützen?

beantworte ich wie folgt:
Die Bundesregierung war nicht Partei des Verfahrens vor dem Interamerikanischen
Menschenrechtsgerichtshofs. Das Urteil vom 29. März 2006 entfaltet daher auch keine
Rechtswirkung für die Bundesregierung. Zwischen der deutschen und der paraguayischen
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Regierung gibt es keinen Dissens in der Frage der Auslegung des IFV. Im Übrigen wird
auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

Ihre Frage:

Welchen finanziellen Beitrag leistet die Bundesregierung zur Unterstützung von
Maßnahmen der Landreform in Paraguay, um beispielsweise die Enteignung von privatem
Landbesitz auf dem Territorium indigener Gemeinschaften zu ermöglichen?

beantworte ich wie folgt:
Die Bundesregierung leistet keinen Beitrag zur Unterstützung von Maßnahmen der
Landreform in Paraguay.

Mit freundlichen Grüßen. Gernot Erler

Kleine Anfrage, 6.8.2009

Freihandelsabkommen EU-Indien

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Heike Hän-
sel, Monika Knoche, Hüseyin-Kenan Aydin, weiterer Abgeordneter und der Fraktion
DIE LINKE. (Drucksachen 16/13088; 16/13602)

V o r b e m e r k u n g d e r F r a g e s t e l l e r

Auf Beschluss der EU-Außenminister vom 23. April 2007 hat die Europäische Union (EU)
Verhandlungen über Freihandelsabkommen mit mehreren asiatischen Staaten und Staa-
tengruppen aufgenommen, darunter Indien. In ihrer Antwort vom 18. März 2008 auf eine
Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. (Bundestagsdrucksache 16/8617) gab die Bun-
desregierung an, in den Verhandlungen mit den asiatischen Schwellenstaaten das Ziel zu
verfolgen, den Zugang für Unternehmen aus der EU zu den Märkten der Verhandlungs-
partner zu verbessern. Dies solle durch den schrittweisen vollständigen Abbau von Zöllen
erreicht werden. Außerdem sollten die Themen Wettbewerb, öffentliches Auftragswesen
und Investitionen in die Verhandlungen einbezogen werden, die auf multilateraler Ebene
(Welthandelsorganisation) nicht verhandelt werden.

In Bezug auf die Verhandlungen mit Indien gab die Bundesregierung außerdem den Ab-
bau von Handelshemmnissen bei Finanzdienstleistungen als Ziel an. Fachleute warnen
aber angesichts der aktuellen Weltfinanzkrise vor einer Liberalisierung der indischen Fi-
nanzdienstleistungen. Der indische Finanzmarkt wurde bislang – im internationalen Ver-
gleich – nur graduell liberalisiert und zeigte sich daher in der Krise bislang relativ stabil.
Eine weitere Liberalisierung könne jedoch zu erheblichen Verwerfungen führen, mit nega-
tiven Folgen gerade für die Ärmsten und deren Zugang zu Finanzdienstleistungen.

Die indische Regierung hatte es bislang abgelehnt, das öffentliche Auftragswesen in die
Verhandlungen einzubeziehen, da dieser Bereich maßgeblich ist für ordnungspolitische
Gestaltungsspielräume. Sie wird in ihrer Haltung durch weite Kreise der indischen Zivilge-
sellschaft unterstützt. In Indien hat sich eine breite Bewegung, getragen von Bauern- und
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Straßenverkäufer-Organisationen, von Gewerkschaften und Gesundheitsaktivisten, for-
miert, die gegen das geplante Freihandelsabkommen auftritt. Die Kritiker des Abkommens
sehen die Gefahr eines ungleichen Verdrängungswettbewerbs zulasten indischer Gewer-
betreibender – insbesondere in der Landwirtschaft und im Einzelhandel – sowie einer Ein-
schränkung politischer Gestaltungsmöglichkeiten, etwa um lokale Produzenten zu schüt-
zen, regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern oder den Zugang zu Schutz vor und zur
Behandlung von epidemischen Krankheiten zu organisieren.

1. Wie beurteilt die Bundesregierung den augenblicklichen Stand der Verhandlungen zwi-
schen der EU und Indien über ein Freihandelsabkommen?

Antwort der Bundesregierung: Die Verhandlungen wurden im Juni 2007 aufgenommen.
Die Bundesregierung bewertet die bisher sechs Verhandlungsrunden positiv, da erste
Fortschritte erzielt werden konnten. Die Bundesregierung geht davon aus, dass ein von
beiden Seiten angestrebter baldiger Abschluss der Verhandlungen möglich ist.

2. Wie beurteilt die Bundesregierung die Berücksichtigung deutscher Interessen in diesen
Verhandlungen nach dem derzeitigen Stand?

Für den Verlauf der Verhandlungen ist die Bundesregierung sowohl bilateral als auch über
den Handelsausschuss nach Artikel 133 des EG-Vertrages im Gespräch mit der Europä-
ischen Kommission, um deutsche Interessen in den Verhandlungsprozess einzubringen.
Die Berücksichtigung deutscher Interessen ist dem gegenwärtigen Verhandlungsstand
angemessen.

3. Welche Verhandlungsbereiche und Verhandlungsziele sind für die Bundesregierung von
besonderem Interesse, und wie begründet sie dies?

Die Bundesregierung tritt gemeinsam mit der Europäischen Kommission für ein umfas-
sendes und substanzielles Freihandelsabkommen mit Indien ein, das über ein reines Zoll-
abkommen hinausgeht. Zielsetzung der Bundesregierung ist zum einen ein verbesserter
Zugang für Unternehmen aus der EU zum indischen Markt. Zum anderen ist die Bundes-
regierung bestrebt, neue Themen wie zum Beispiel Wettbewerb, öffentliches Auftragswe-
sen und Investitionen sowie Umwelt- und Sozialstandards in die Verhandlungen mit einzu-
beziehen. Im Hinblick auf Zölle verfolgt die Bundesregierung das Ziel des schrittweisen
vollständigen Abbaus von Zöllen.

Im Dienstleistungsbereich wird eine weitere Marktöffnung angestrebt. Insgesamt sollen die
Bedingungen für den Handel mit Waren und Dienstleistungen verbessert werden, indem
verbindliche Regelungen über die Regulierungstransparenz in handels- und investitionsre-
levanten Bereichen getroffen werden.

Dazu zählen Normen und Konformitätsbewertung, gesundheitspolizeiliche und pflanzen-
schutzrechtliche Vorschriften, Rechte an geistigem Eigentum und ihre Durchsetzung,
Handelserleichterungen, öffentliche Aufträge sowie Handel und Wettbewerb einschließlich
staatlicher Beihilfen. Aus deutscher Sicht muss es dabei um wechselseitige gleichwertige
Zugeständnisse gehen, wobei der Abbau nicht-tarifärer Handelshemmnisse von wesentli-
cher Bedeutung ist. Die Bundesregierung ist insbesondere am Abbau von Handelshemm-
nissen in Indien in den Bereichen Seeverkehr, Telekommunikation, Rechtsdienste, Fi-
nanzdienstleistungen sowie Express- und Kurierdienste interessiert.
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4. Welche Angebote hinsichtlich des Abbaus von Zöllen und so genannter nicht-tarifärer
Handelshemmnisse liegen von indischer Seite mittlerweile vor? Wie bewertet die Bundes-
regierung diese?

Die der Europäischen Kommission von indischer Seite unterbreiteten Angebote im Zollbe-
reich entsprechen noch nicht den europäischen und deutschen Interessen. Es handelt sich
dabei um erste Angebote, die einer laufenden Aktualisierung unterliegen. Aus deutscher
Sicht ist in den kommenden Verhandlungsrunden insbesondere die Liberalisierung von
Zöllen in wesentlichen Bereichen (z. B. Automobile und Maschinenbau) zu thematisieren.

5. Welche Angebote hinsichtlich des Dienstleistungssektors liegen von europäischer und
indischer Seite mittlerweile vor? Wie bewertet die Bundesregierung diese?

Im Dienstleistungssektor fand bisher noch kein Austausch gegenseitiger Angebote statt.
Daher liegt weder ein Angebot von der indischen Seite vor, noch wurde ein EU-Angebot
übermittelt.

6. Inwieweit sieht die Bundesregierung im Lichte der augenblicklichen Weltwirtschaftskrise
und in der Analyse der Ursachen der Krise die Notwendigkeit, die Verhandlungsziele der
EU, wie sie im Verhandlungsmandat für die Europäische Kommission niedergelegt sind,
zu überprüfen, und wie begründet die Bundesregierung ihre Position?

Die Bundesregierung sieht keine Veranlassung, das Verhandlungsmandat der Europä-
ischen Kommission einer Überprüfung zu unterziehen. Zusammen mit ihren Partnern, ge-
rade auch im Rahmen der G20, setzt sich die Bundesregierung für einen möglichst unge-
hinderten Handel und gegen protektionistische Tendenzen ein. Das Verhandlungsmandat
der Europäischen Kommission für ein Freihandelsabkommen mit Indien entspricht diesen
Zielsetzungen.

7. Inwieweit sieht die Bundesregierung Anlass, die Orientierung auf eine weitere Liberali-
sierung der indischen Finanzdienstleistungen vor dem Hintergrund der augenblicklichen
Weltwirtschaftskrise zu überprüfen, und wie begründet die Bundesregierung ihre Position?

Nach Auffassung der Bundesregierung tragen effiziente und transparente Finanzmärkte
durch eine bessere Bereitstellung von Kapital und durch eine Verringerung der Kapitalkos-
ten zu Wachstum und Beschäftigung bei. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Unterstüt-
zung neuer Ideen und die Entwicklung einer Unternehmenskultur und fördern den Zugang
zu neuen Technologien und deren Nutzung. Studien internationaler Organisationen (IWF,
Weltbank, WTO) ergaben, dass ein gesteigerter Wettbewerb durch liberalisierte Finanz-
märkte zu einer höheren Stabilität und Effizienz der Finanzmärkte beiträgt und die Trans-
parenz des Aufsichtssystems verbessert. Effiziente und effektive Finanzmärkte sind ein
wichtiger Bestandteil einer funktionierenden Marktwirtschaft.

Vor diesem Hintergrund sieht die Bundesregierung daher keinen Anlass, die Verhandlun-
gen mit Indien im Bereich Finanzdienstleistungen angesichts der Weltwirtschaftskrise ge-
sondert zu überprüfen. Es gibt keine Informationen, dass die indischen Verhandlungspart-
ner eine hiervon abweichende Haltung vertreten. Deutschland setzt sich in den zuständi-
gen EU-Gremien für eine Berücksichtigung entwicklungspolitischer Aspekte bei dem Kapi-
tel zu den Finanzdienstleistungen ein.

Unabhängig von den Verhandlungen über Finanzdienstleistungen im Rahmen eines Frei-
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handelsabkommens setzt sich die Bundesregierung aktiv für eine Reform des internationa-
len Finanzsystems ein, um die Effizienz und Effektivität der Finanzmärkte zu verbessern
und zukünftige Finanzkrisen soweit wie möglich zu vermeiden. Die Bundesregierung hat
die Aufnahme aller G20-Länder, einschließlich Indiens, in das Financial Stability Board un-
terstützt, in dem dieser Reformprozess weitgehend gestaltet und abgestimmt wird. Dies
schließt die Anpassung internationaler Standards sowie die Ausweitung von Regulierung
und Aufsicht im Finanzsektor ein, die dann entsprechend auch für Deutschland und Indien
gelten.

8. Welche Konfliktpunkte sind nach Kenntnis der Bundesregierung zwischen der indischen
Regierung und Europäischen Kommission noch strittig? Wie positioniert sich die Bundes-
regierung zu den einzelnen Punkten?

Die Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und der indischen Regierung
sind ein fortlaufender Prozess und erlauben allenfalls punktuelle Aussagen ohne Anspruch
auf fortdauernde Aktualität. Insoweit wird auf die Antworten zu Fragen 4, 9, 10, 11-13, 18
und 19 verwiesen.

9. Unterstützt die Bundesregierung die Forderung der EU, dass Zollabsenkungen reziprok
erfolgen, die Verhandlungen also mit dem Ziel der gleichen Zollsenkungen (bzgl. Umfang,
Zeitraum und Anzahl der Produkte) geführt werden sollen (bitte mit Begründung)?

Ja, den Zielen eines möglichst freien Handels und fairer Wettbewerbsbedingungen ist an-
gesichts der erheblichen Wettbewerbsstärke Indiens hiermit am besten gedient.

10. Hat die Bundesregierung Kenntnis von den Argumenten der indischen Seite gegen
diese Reziprozität in den Verhandlungen, und wie bewertet sie diese?

Der Bundesregierung ist bekannt, dass auf indischer Seite Vorbehalte gegen vollständige
Reziprozität bestehen. Im Ergebnis überwiegen aus Sicht der Bundesregierung aber die in
der Antwort zu Frage 9 genannten Gründe.

11. Wie bewertet die Bundesregierung die Bedenken der indischen Regierung gegen die
europäischen Forderungen zum Schutz geistigen Eigentums?

12. Wie beurteilt die Bundesregierung in diesem Zusammenhang das Vorhaben, eine Re-
gel zur „Datenexklusivität“ („data exclusivity“) in das Abkommen aufzunehmen, was die
Zulassung von Generika verzögern und laut Kritik von Nichtregierungsorganisationen die
Regelungen zu Zwangslizenzen ad absurdum führen könnte?

13. Wie beurteilt die Bundesregierung die angestrebten Regelungen zur Verlängerung der
Patentdauer um die Dauer des Anmeldeverfahrens (d. h. von 20 auf maximal 25 Jahre)?

Das Freihandelskapitel zum geistigen Eigentum ist derzeit noch im Verhandlungsstadium.
Es ist daher nicht möglich, konkrete Aussagen zu der Position der neuen indischen Regie-
rung bzw. dem Inhalt des Verhandlungskapitels zu machen. Regeln zur Datenexklusivität
sind aus Sicht der Bundesregierung nicht problematisch. Ergänzende Schutzzertifikate
und Unterlagenschutz gehören bereits zum EU-Acquis, so dass durch das Freihandelsab-
kommen kein Sonderrecht gegenüber Indien geschaffen wird.

Das TRIPS Abkommen und die Doha-Ministererklärung zu "TRIPS and Public Health"
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enthalten geeignete Instrumentarien, um einem möglichen Spannungsverhältnis zwischen
hinreichendem Schutz des geistigen Eigentums auf der einen Seite und dem Interesse der
Versorgung der Weltbevölkerung mit bezahlbaren Medikamenten auf der anderen Seite
entgegenzuwirken. Die Umsetzung des entsprechenden Doha-Beschlusses vom 5. De-
zember 2005 wurde bislang von der EU und 20 weiteren Staaten, darunter auch Indien,
ratifiziert.

14. Wie beurteilt die Bundesregierung die Mehrkosten, die durch die o. g. Ausweitung im
Bereich geistiger Eigentumsrechte für den Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tu-
berkulose und Malaria (GFATM) entstehen, der auch von der Bundesrepublik Deutschland
mitfinanziert wird?

Etwaige Mehrkosten sind derzeit nicht ersichtlich.

15. Unterstützt die Bundesregierung die Forderungen der EU in folgenden Dienstleis-
tungssektoren: Einzelhandel, Wasser/Abwasser- und Energiesektor (bitte einzeln auffüh-
ren und jeweils begründen)?

Die Dienstleistungsverhandlungen laufen grundsätzlich im sog. „Request-Offer“-Verfahren
ab. Da noch kein Angebot von der indischen Seite vorliegt (siehe Antwort zu Frage 5),
konnten bislang auch noch keine sektorspezifischen Forderungen von Seiten der EU ge-
stellt werden.

16. Inwieweit sieht die Bundesregierung die Gefahr, dass im Zuge der schrittweisen voll-
ständigen Absenkung von Importzöllen indische Produzenten durch europäische Konkur-
renten von ihren Märkten verdrängt werden? In welchen Wirtschaftsbereichen erachtet die
Bundesregierung die Gefahr eines Verdrängungswettbewerbs als besonders groß, und
wie begründet sie ihre Position?

Die Bundesregierung erwartet keine Verdrängung indischer Produzenten. Zahlreiche indi-
sche Branchen sind bereits international wettbewerbsfähig. Indische Unternehmen haben
in der Vergangenheit bewiesen, dass sie flexibel und innovativ genug sind, um die Chan-
cen des internationalen Wettbewerbs für sich zu nutzen.

17. Welche Maßnahmen zum Schutz der indischen Produzenten vor der Verdrängung
durch europäische Konkurrenten wären nach Meinung der Bundesregierung zulässig?

Die Bundesregierung erwartet keine Verdrängung indischer Produzenten (vgl. Antwort zu
Frage 16). Im Übrigen hat Indien die Möglichkeit, Antidumping-, Antisubventions- oder
Schutzklausel-Verfahren durchzuführen, wenn die WTO-rechtlichen Voraussetzungen vor-
liegen.

18. Kann die Bundesregierung die Zurückhaltung der indischen Regierung nachvollziehen,
das öffentliche Auftragswesen in die Verhandlungen einzubeziehen (bitte mit Begrün-
dung)?

Die EU strebt im Bereich des öffentlichen Beschaffungswesens eine schrittweise Liberali-
sierung der Beschaffungsmärkte an, die für Transparenz bei Regeln und Verfahren sorgt
sowie Nichtdiskriminierung und Inländerbehandlung gewährleistet. Hierdurch soll für das
öffentliche Beschaffungswesen ein fairer Rahmen für den Wettbewerb um öffentliche Auf-
träge geschaffen werden. Aus Sicht der Bundesregierung überwiegen daher die Gründe
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für eine Einbeziehung des öffentlichen Auftragswesens die dagegen sprechenden Gründe
deutlich. Es besteht die Möglichkeit, den Interessen der indischen Seite Rechnung zu tra-
gen, ohne das öffentliche Auftragswesen a priori von den Verhandlungen auszunehmen.

19. Kann die Bundesregierung das Argument nachvollziehen, dass die Liberalisierung des
öffentlichen Auftragswesens die Spielräume der öffentlichen Hand für eine gestaltende
Ordnungs- und Wirtschaftspolitik einschränken würde (bitte mit Begründung)?
Die positiven Erfahrungen mit der Liberalisierung des öffentlichen Auftragswesens in Eu-
ropa haben gezeigt, dass dies ein marktgerechter Weg zu fairen Wettbewerbsbedingun-
gen und damit einer zukunftsfähigen Wirtschaft ist.

20. Sieht die Bundesregierung die Gefahr, dass mittels des diskriminierungsfreien Zu-
gangs für europäische Dienstleistungsunternehmen zu öffentlichen Aufträgen in Indien
diese Unternehmen indische Anbieter vom Markt verdrängen würden (bitte mit Begrün-
dung)?

Nein. Zur Begründung gelten die Ausführungen in der Antwort zu Frage 16 entsprechend.

21. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung von indischen Organisationen, die sich
gegen das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien engagieren? Kennt sie de-
ren Argumente, und wie bewertet sie diese?

Der Bundesregierung ist bekannt, dass indische Organisationen und Interessenvertreter
gegenüber der indischen Regierung Vorbehalte gegen ein Freihandelsabkommen geltend
machen. Nähere Erkenntnisse hierüber liegen der Bundesregierung nicht vor.

22. Welche konkreten Auswirkungen auf Sozial-, Arbeits- und Umweltstandards in der EU
und in der Bundesrepublik Deutschland wären im Falle eines den Verhandlungszielen der
EU entsprechenden Abschlusses des Freihandelsabkommens mit Indien zu erwarten (bit-
te einzeln darstellen)?

Durch das Freihandelsabkommen sind keine Auswirkungen auf entsprechende Standards
in der EU und Deutschland zu erwarten. Die Bundesregierung setzt sich gemeinsam mit
der EU-Kommission aktiv für die Förderung international anerkannter Sozial-, Arbeits- und
Umweltstandards in allen Handelsabkommen ein. Im geplanten Abkommen mit Indien ist
ein sog. Nachhaltigkeitskapitel vorgesehen, um die effektive Implementierung international
anerkannter Umwelt- und Sozialstandards zu fördern und zu überwachen.

Das bilaterale Handelsabkommen trägt ebenfalls zur Durchsetzung umwelt- und klimapoli-
tischer Ziele bei, z. B. durch den Abbau bzw. die Reduzierung von Handelshemmnissen
für umweltfreundliche Güter und Dienstleistungen, der Bekräftigung von Verpflichtungen
ausmultilateralen Umweltabkommen und der Schaffung von Kooperationsmechanismen.
Durch das Freihandelsabkommen sind keine Auswirkungen auf entsprechende Standards
in der EU und Deutschland zu erwarten.

23. Wann plant die Bundesregierung, die Mitglieder des Deutschen Bundestags umfäng-
lich über den Stand der Verhandlungen zu informieren?

Die Bundesregierung informiert den Bundestag über das Europabüro des Bundestages
regelmäßig über die Entwicklungen bei den Verhandlungen der Freihandelsabkommen der
EU mit Drittstaaten.
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24. Auf welche Weise will die Bundesregierung die Einbeziehung der interessierten Öffent-
lichkeit in die Verhandlungen organisieren?

Die Verhandlungen werden ausschließlich zwischen der Europäischen Kommission und
der indischen Regierung geführt. Sowohl die Europäische Kommission als auch die Bun-
desregierung tauschen sich mit Nichtregierungsorganisationen bei diversen Gelegenheiten
zum Stand der Verhandlungen und ihren Positionen zu bestimmten Themen im Zusam-
menhang mit dem Freihandelsabkommen aus.

25. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung von der Einbeziehung der interessierten
Öffentlichkeit in anderen Mitgliedstaaten der EU und in Indien?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor, insbesondere nicht darüber,
dass in den Mitgliedstaaten der EU und Indien die in demokratischen Gesellschaften übli-
chen, partizipatorischen Prozesse bei der Gestaltung des Freihandelsabkommens nicht
stattfinden.
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Kleine Anfrage, 4.8.2009

Zur veränderten Situation im Osten der Demokratischen Republik
Kongo

Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Hüseyin-
Kenan Aydin, Monika Knoche, Heike Hänsel, weiterer Abgeordneter und der
Fraktion DIE LINKE. (Drucksachen 16/13785; 16/13863 – Auszug)

Vorbemerkung der Fragesteller

Seit Januar 2009 hat sich die militärische und politische Lage im Osten der
Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) deutlich verändert. Nach einem
Führungskonflikt in der Rebellenorganisation CNDP (Conseil National pour la Défense du
Peuple), die im Herbst 2008 weite Teile der Provinz Nord Kivu erobert hatte, wurde der
bisherige Rebellenführer „General“ Laurent Nkunda entmachtet. Während Nkunda am 22.
Januar in Ruanda verhaftet und in der ruandischen Grenzstadt Gisenyi unter Hausarrest
gestellt wurde, starteten Regierungstruppen Ruandas und die kongolesische Armee
FARDC (Forces Armées de la Republique Démocratique du Congo) eine sechswöchige
gemeinsame Militäroperation gegen Stellungen der ruandischen Milizen der FDLR (Forces
Démocratiques pour la Libération du Ruanda) auf kongolesischem Boden. An der
Militäroperation (Umoja Wetu) waren bis zu 6 000 ruandische Soldaten, mehrere Tausend
Soldaten der FARDC sowie ein substanzieller Teil der CNDP-Rebellen beteiligt. Die
„internationale Gemeinschaft“ und die UN-Mission MONUC waren über die Operation im
Vorfeld nicht unterrichtet worden.

Nach dem Ende der auf Nord Kivu begrenzten Operation Umoja Wetu verließen Ruandas
Truppen den Kongo Ende Februar. Unabhängige Beobachter hegen Zweifel am
militärischen Sieg über die FDLR, die nach Ende der Offensive zahlreiche
Vergeltungsangriffe gegen die Zivilbevölkerung durchführte. Ebenfalls bleiben Beobachter
skeptisch, ob das am 27. März erzielte Abkommen zwischen kongolesischer Regierung,
CNDP und anderen bewaffneten Gruppen zur Lösung der politischen und sozialen
Konflikte in Nord Kivu beitragen kann. Mit einigen Monaten Verspätung startete die
FARDC Ende Juni die lange angekündigte Militäroffensive Kimia II gegen Stellungen der
FDLR in Süd Kivu, von der Expertinnen und Experten befürchten, dass sie zur
Verschärfung der humanitären Lage in der Provinz führen wird.

Ähnlich skeptisch bewerten Experten die am 4. März beendete Militäroperation „Lightning
Thunder“ im Nordosten Kongos (Provinz Orientale). Diese Operation gegen LRA-
Stellungen auf kongolesischem Staatsgebiet war nach gescheiterten Friedensgesprächen
zwischen der Regierung Ugandas und der ugandischen Rebellengruppe LRA (Lord’s
Resistance Army) ab dem 14. De-zember 2008 von ugandischen und kongolesischen
Streitkräften durchgeführt worden. Aufgrund militärischer Fehler gelang es den
Regierungstruppen nicht, die Rebellen entscheidend zu schwächen. Experten vermuten
noch bis zu 1 500 LRA-Kämpfer in der Region. Nach übereinstimmenden Angaben von
UNO, humanitären Organisationen und Human Rights Watch (HRW) hat sich die Lage für
die örtliche Zivilbevölkerung seither massiv verschlechtert. Über 130 000 Menschen sind
vor der Gewalt geflohen. Hauptgrund sind die Vergeltungsattacken der LRA, die sich
nahezu ausschließlich gegen die Zivilbevölkerung richten.
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Die allgemeine Sicherheitslage und die humanitäre Situation in der gesamten östlichen DR
Kongo bleiben somit in der ersten Jahreshälfte 2009 schlecht, in einigen Regionen sogar
katastrophal. Die Bemühungen des Wiederaufbaus und der Rückführung und
Reintegration der nach UN-Schätzungen mindestens 1,35 Millionen Binnenvertriebenen
allein in den Kivu-Provinzen, Ituri und Orientale bleiben durch die Unsicherheit bedroht.
Besonders betroffen von Flucht und Vertreibung sowie der massiven Gewalt aller
Konfliktakteure gegen die Zivilbevölkerung bleiben Frauen und Kinder. Sexualisierte
Gewalt findet alltäglich und auf bleibend hohem Niveau statt. Die jüngste UNO-Resolution
zur Mandatsverlängerung von MONUC (S/RES/1856) bekräftigt erneut die Umsetzung der
Resolutionen 1325 (2000) und 1820 (2008) im Rahmen des MONUC-Mandats, doch
konnte dieses Ziel nach Ansicht von Beobachterinnen und Beobachtern nicht umgesetzt
werden.

1. Welche politischen Konsequenzen für den Friedensprozess im Ostkongo erwartet die
Bundesregierung durch den Führungswechsels in der CNDP, an deren Spitze nun Bosco
Ntaganda steht, gegen den der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) bereits im August
2006 einen Haftbefehl wegen Kriegsverbrechen erließ?

Antwort der Bundesregierung: Der Führungswechsel innerhalb der CNDP hat den Weg zu
ihrer Umwandlung in eine politische Partei und die Eingliederung ihrer Kämpfer in die
kongolesische Regierungsarmee FARDC frei gemacht. Darüber hinaus hat dieser Schritt
der CNDP Signalwirkung für andere, kleinere Rebellengruppen gehabt, die sich ebenso zu
ihrer Integration in die FARDC entschlossen haben.

Deutschland hat mit anderen EU-Mitgliedsstaaten darauf hingewirkt, dass am 20. Februar
2009 in einer EU-Präsidentschaftserklärung zur Situation im Osten der Demokratischen
Republik Kongo alle Beteiligten zur Zusammenarbeit mit dem IStGH aufgerufen wurden.
Der Sonderbeauftragte der Europäischen Union für die afrikanische Region der Großen
Seen, Roeland van de Geer, forderte diese Zusammenarbeit erst kürzlich wieder bei
seinem Besuch in der Region Ende Juni 2009 ein.

Die Umwandlung einer bewaffneten Gruppe in eine politische Partei ist wünschenswert
und kommt dem Friedensprozess zugute. Die politischen Konsequenzen hängen jedoch
letztendlich vom Erfolg der Demobilisierung und Integration ehemaliger Rebellen in die
regulären Streitkräfte der Demokratische Republik Kongo ab.

2. Wie bewertet die Bundesregierung die Tatsache, dass Bosco Ntaganda als
Kommandant an der Militäroperation Kimia II beteiligt ist, insbesondere hinsichtlich der von
MONUC geleisteten Unterstützung für die Operation? Hat die Bundesregierung
diesbezüglich Bedenken gegenüber der UNO zum Ausdruck gebracht?

Bosco Ntaganda ist derzeit der Vize-Kommandeur der FARDC für die Operation Kimia II.
Der Sonderbeauftragte der Europäischen Union für die afrikanische Region der Großen
Seen, Roeland van de Geer, hat bei seinem letzten Besuch in der Region Ende Juni 2009
die Sorge der internationalen Gemeinschaftwegen Menschenrechtsverletzungen durch
FARDC und FDLR ausgedrückt. Darüber hinaus betonte er die Notwendigkeit,
Straflosigkeit zu bekämpfen und auch Bosco Ntaganda an den Internationalen
Strafgerichtshof (IStGH) zu überstellen. Der kongolesische Staatspräsident Kabila
bestätigte außerdem in einem Gespräch mit dem Direktor der internationalen
Nichtregierungsorganisation „Human Rights Watch“ seine Entschlossenheit, Ntaganda
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dem IStGH zu überstellen.

3. Wie beurteilt die Bundesregierung die Operation Umoja Wetu vor dem Hintergrund,
dass das Mandat von MONUC, eine „effektive Koordination“ sicherheitsrelevanter
Operationen zwischen FARDC und MONUC als „essentiell“ für die Umsetzung der
Friedensbemühungen ansieht (S/RES/1856)? Und sind der Bundesregierung
Informationen zu den Vereinbarungen zwischen MONUC und FARDC für die aktuellen
Militäroperationen bekannt (bitte Details nennen)?

Die Bundesregierung bedauert, dass MONUC von der Regierung der Demokratischen
Republik Kongo nicht von Anfang an in die Planung und Durchführung der Aktion „Umoja
Wetu“ eingebunden war. Nach Kenntnis der Bundesregierung hat MONUC die FARDC
entsprechend ihrem Mandat nach den einschlägigen Sicherheitsratsresolutionen logistisch
unterstützt.

Im Rahmen der andauernden Militäraktion „Kimia II“ wird MONUC in den betroffenen
Gebieten die Zivilbevölkerung schützen und die FARDC punktuell logistisch unterstützen.
MONUC hat zudem angekündigt, der FARDC im Falle von Übergriffen auf die
Zivilbevölkerung die Unterstützung sofort zu versagen. Im Übrigen wird auf die Antwort zu
Frage 10 verwiesen.

4. Teilt die Bundesregierung die Einschätzung unabhängiger Beobachter zur Operation
Umoja Wetu, dass diese v. a. eine Verlagerung der FDLR-Aktivitäten in entlegene
Regionen sowie in die Nachbarprovinzen Süd Kivu und Maniema bewirkt habe? Welche
Schlussfolgerungen zieht sie daraus?

Die FDLR konnte sich vielerorts vor Ankunft der FARDC aufteilen und zurückziehen. Es ist
im Einzelnen nicht möglich zu sagen, wo genau sich diese FDLR-Verbände derzeit
aufhalten.

Die Bundesregierung sieht sich in ihrer Haltung bestätigt, dass nur eine
Verhandlungslösung ein Ende des Konflikts herbeiführen kann, und dass die FDLR am
wirksamsten durch ein komplexes Bündel aus militärischen, wirtschaftlichen und politisch-
diplomatischen Maßnahmen bekämpft werden kann.

5. Liegen der Bundesregierung Informationen zu Opferzahlen (Kombattanten und
Zivilbevölkerung) und zu Übergriffen auf die Zivilbevölkerung durch ruandische und
kongolesische Truppen vor, und in welcher Größenordnung liegen diese?

MONUC hat am 22. April 2009 folgende Opferzahlen vorgelegt: 61 getötete FARDC
Soldaten, 166 getötete Rebellen (FDLR, LRA etc.), 68 getötete Zivilisten, 65 verwundete
Zivilisten. Hierbei handelt es sich um offiziell registrierte Vorfälle.

Der Bundesregierung liegen zurzeit keine Informationen zu Menschenrechtsverletzungen
durch ruandische Truppen in der Demokratischen Republik Kongo vor. MONUC und
internationale Nichtregierungsorganisationen machen Teile der FARDC für Übergriffe auf
die Zivilbevölkerung verantwortlich.

6. In welchem Ausmaß ist es seit Ende der Operation Umoja Wetu zu
Vergeltungsschlägen durch FDLR-Einheiten gegen die örtliche Zivilbevölkerung
gekommen?
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Der Bundesregierung sind zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe der
FDLR auf die Zivilbevölkerung bekannt.

Seit sich die kongolesischen und ruandischen Truppen aus den Gebieten zurückgezogen
haben, aus denen sie die FDLR verdrängt hatten, kehrt diese zurück und übt Vergeltung
an der Bevölkerung für angebliche Zusammenarbeit mit den ruandisch-kongolesischen
Streitkräften. Es werden Dörfer überfallen, Zivilisten getötet und Frauen oder Kinder
verschleppt. Besonders brutal geht die ugandische Rebellenbewegung LRA in den von ihr
besetzten Gebieten im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo vor.

7. Wie bewertet die Bundesregierung die Operation Umoja Wetu,

a) vor dem Hintergrund, dass nach MONUC-Angaben im Zuge der Operation nur rund 500
FDLR-Kombattanten (zzgl. Angehörige) repatriiert wurden, und die Kommandostrukturen
der bis zu 6 000 FDLR-Rebellen nicht zerstört werden konnten?

Die Bundesregierung begrüßt das gemeinsame Vorgehen der Demokratischen Republik
Kongo und Ruandas gegen die FDLR und versteht dies auch als Maßnahme zur
gegenseitigen Vertrauensbildung zwischen den ehemals verfeindeten Nationen. Trotz
gewisser Teilerfolge konnte das militärische Ziel der gemeinsamen Operation, die
Neutralisierung der FDLR, nicht erreicht werden.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen.

b) mit Blick auf die Sicherheitslage in Nord Kivu?

Die Operation Umoja Wetu hat ihr wesentliches Ziel, die Neutralisierung der FDLR, nicht
erreicht.

c) mit Blick auf zukünftige Maßnahmen von MONUC, der kongolesischen und ruandischen
Regierungen sowie örtlicher Akteure zur politischen Lösung der FDLR-Problematik, und
sind der Bundesregierung diesbezügliche Initiativen bekannt?

Die Bundesregierung hat bei allen sich bietenden Gelegenheiten darauf hingewiesen,
dass eine Lösung der Probleme im Ostkongo und insbesondere in den Kivu-Regionen nur
durch Kooperation aller beteiligten Akteure und insbesondere die Zusammenarbeit der
Demokratischen Republik Kongo und Ruandas erreicht werden kann. Eine möglichst
baldige und umfassende Verhandlungslösung im Rahmen der Prozesse von Goma und
Nairobi ist angesichts der humanitären Lage im Osten der Demokratischen Republik
Kongo von höchster Dringlichkeit.

d) Wie schätzt die Bundesregierung die Repatriierung der ruandischen FDLR-Milizen und
ihrer Angehörigen sowie deren Versorgung und Reintegration in Ruanda ein?

Die Repatriierung der ruandischen FDLR-Miliz kommt nur schleppend voran. Auf
ruandischer Seite verläuft das Demobilisierungs-, Entwaffnungs- und
Wiedereingliederungsprogramm positiv, auch wenn bisher nicht viele FDLRKämpfer
in ihre Heimat zurückkehren wollten.

8. Ist der Bundesregierung bekannt, ob das Problem der FDLR Gegenstand des nächsten
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Gipfeltreffen der Große-Seen-Konferenz sein wird, und ob der UN-Chefunterhändler,
Olusegun Obasanjo, die FDLR-Problematik im Rahmen des Nairobi-Prozesses
thematisiert, und wenn ja, welche politischen Schritte diskutiert werden?

Laut Auskunft des Sekretariats der Große-Seen-Konferenz (International Conference on
the Great Lakes, ICGLR) werden die Aktivitäten der FDLR auf der Gipfelkonferenz der
Großen Seen behandelt werden. Die Diskussionen werden voraussichtlich auch von den
gegenwärtig stattfindenden militärischen Aktionen der FARDC gegen die FDLR in Süd-
Kivu bestimmt werden.

9. Wie schätzt die Bundesregierung vor dem Hintergrund der aktuellen FARDC-Operation
in Süd Kivu (Kimia II), wo sich die größten FDLR-Rückzugsgebiete befinden, die örtliche
politische Lage ein?

Die politische Lage ist geprägt vom Aufeinandertreffen von 3 500 FDLR- und ca. 25 000
sonstigen Kämpfern anderer Gruppierungen (teilweise FDLR freundlich) einerseits und ca.
50 000 FARDC-Soldaten und 17 000 MONUC-Soldaten andererseits.

10. Welche Maßnahmen ergreift MONUC, um die Zivilbevölkerung in Süd Kivu (im Zuge
der Militäroperationen) zu schützen, wie schätzt die Bundesregierung deren Wirksamkeit
ein, und welche ergänzenden Maßnahmen sind ihrer Ansicht nach zu ergreifen?

MONUC bemüht sich nach Kräften, Überfälle der FDLR- und mit ihr verbündeter Milizen
abzuwehren. Ein umfassender Schutz der Zivilbevölkerung ist angesichts des
weiträumigen und schwierigen Territoriums und mit der vorhandenen Truppenstärke kaum
möglich.

MONUC hat angekündigt, FARDC die Unterstützung sofort zu versagen, sobald bei
Einzeloperationen Plünderungen oder sonstige kriminelle Handlungen von Angehörigen
der FARDC gegen die Zivilbevölkerung festgestellt werden.

Die in Kürze erfolgende Verstärkung des MONUC-Kontingents um weitere 3 000
Personen lässt auf einen verbesserten Schutz der Zivilbevölkerung im Ostkongo hoffen.

11. Zum Zeitpunkt der CNDP-Rebellion im Oktober 2008 hatte die Bundesregierung den
von verschiedenen Seiten erhobenen Forderungen nach einer EU-Eingreiftruppe eine
Absage erteilt und (neben der MONUC-Aufstockung) verstärkte politische Bemühungen
angekündigt, wir fragen die Bundesregierung:

a) Welche politischen Initiativen Deutschland und EU seither ergriffen haben, um zur
Verbesserung der Sicherheitslage, der humanitären Situation und zur Förderung von
Friedensinitiativen beizutragen?

Ohne eine umfassende Reform des Sicherheitssektors in der Demokratischen Republik
Kongo kann keine Stabilität in die Region zurückkehren. Die Bundesregierung hat bilateral
und im Rahmen der EU darauf hingewirkt, dass die Sicherheitssektorreform zügig
fortgesetzt wird, der Goma- und der Nairobi-Prozess weiter verfolgt, und die Kontakte zu
den Nachbarn, insbesondere Ruanda, ausgebaut werden. Dieses Engagement wird sie
auch in Zukunft fortsetzen.

Im Jahr 2009 wurden durch die Bundesregierung und das Amt für humanitäre Hilfe der
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Europäischen Kommission (ECHO) bereits mehrere Projekte der humanitären Hilfe in
Nord- und Süd-Kivu, Katanga sowie in „Orientale“ gefördert. Weitere Projekte sind in
Vorbereitung. Des Weiteren ist die Bundesregierung durch die Vorhaben der
Entwicklungsorientierten Not- und Übergangshilfe engagiert, für welche die Demokratische
Republik Kongo eine der Hauptempfängerländer ist, sowie durch die Partnerschaft mit
dem UNHCR und den Beiträge zu den internationalen humanitär tätigen Organisationen,
wie etwa dem Welternährungsprogramm (WEP). Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage
30 verwiesen.

Deutschland beteiligt sich ferner seit Anfang 2009 mit einem zivilen Experten für
Menschenrechte und Kinder in bewaffneten Konflikten an der EU-Mission EUPOL RD
CONGO. Die Bundesregierung unterstützt auch finanziell die von EUSEC vorzunehmende
biometrische Erfassung von ehemaligen Rebellen bzw. Milizionären, um ihre Integration
zu gewährleisten. Überdies besetzt Deutschland seit Ende September 2008 drei
Beraterposten im Rahmen der Unterstützung der kongolesischen Streitkräfte. In einem
trilateralen Projekt soll die südafrikanische Polizei 2009 mit deutscher Unterstützung über
2 500 kongolesische Polizisten ausbilden.

Außerdem finanziert die Bundesregierung derzeit die Rehabilitierung des Flughafens in
Goma, dessen Landebahn teilweise von Lava verschüttet wurde. Dies wird sowohl
MONUC als auch den Hilfsorganisationen in der Region den Transport vereinfachen.
Zudem werden bei den Bauarbeiten lokale Arbeitskräfte eingesetzt und somit
Arbeitsplätze geschaffen.

b) Wie die Bundesregierung den Erfolg dieser Initiativen bewertet, und welche
Maßnahmen die Bundesregierung der EU in der Zukunft vorschlagen wird?

Es wird auf die Antwort zu Frage 11a verwiesen.

c) Hat die Bundesregierung Informationen darüber, welche Maßnahmen von der
kongolesischen Regierung getroffen werden, um die negativen Auswirkungen der
Militäroperationen auf die Zivilbevölkerung zu begrenzen, und in welcher Weise stehen
Bundesregierung und EU zu dieser Frage in Kontakt zur kongolesischen Regierung und
Armeeführung?

Der Sonderbeauftragte der Europäischen Union für die afrikanische Region der Großen
Seen, Roeland van de Geer, hat im Namen der EU die Besorgnis der internationalen
Gemeinschaft in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen der FARDC und der FDLR zum
Ausdruck gebracht. Darüber hinaus forderte er den Kampf gegen die Straflosigkeit der für
die Übergriffe und Menschenrechtsverletzungen Verantwortlichen, sowie eine enge
Kooperation mit dem IStGH. In einer am 8. Juli 2009 veröffentlichten Stellungnahme der
kongolesischen Armee wurde ein besserer Schutz von Zivilisten versprochen.
Ausdrücklich wurde darauf hingewiesen, dass Vergewaltigung, Plünderung, Zwangsarbeit,
Diebstahl und Folter mit hohen Strafen bewehrt sind und streng verfolgt werden.

Diese Fragen werden in bilateraler und auf EU-Ebene mit der kongolesischen Führung
regelmäßig thematisiert.

12. Welche Erkenntnisse liegen der Bundesregierung zum Stand der Friedensgespräche
zwischen Ruanda und der DR Kongo im Rahmen des Nairobi-Prozesses vor?
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Die bilateralen Beziehungen zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda
haben sich soweit verbessert, dass die volle Wiederaufnahme der diplomatischen
Beziehungen auf der Ebene von Botschaften unmittelbar bevorsteht. Geplant sind u. a.
Zollerleichterungen und eine Verbesserung der Grenzüberwachung zur Unterbindung des
Schmuggels wertvoller Rohstoffe.

13. Wie schätzt die Bundesregierung heute die Relevanz des im Februar 2008
abgeschlossenen Goma-Abkommens ein, und verfügt sie über Informationen zum
aktuellen Stand der Umsetzung?

Auf der Basis des Abkommens von Goma ist es nach einem Kurswechsel der ruandischen
Politik und der damit verbundenen Festsetzung des CNDP-Führers Nkunda dazu
gekommen, dass diese Organisation ihren bewaffneten Widerstand eingestellt hat und
nunmehr sukzessive in die kongolesischen Streitkräfte integriert wird. Ungelöst bleibt
bisher das Problem der Ausschaltung der FDLR.

14. Mit welchen Maßnahmen unterstützt sie dessen Implementierung?

Ein zentrales Problem ist die erfolgreiche Integration der Ex-Rebellenmilizen in die
staatlichen Sicherheitsstrukturen der Demokratischen Republik Kongo. In diesem Sinne
wird EUSEC beim Erstellen eines biometrischen Zensus der bewaffneten Gruppen und
FARDC-Mitglieder eine noch wichtigere Rolle zukommen. Auf der Datenbasis des Zensus
kann ein adäquates Besoldungssystem aufgebaut werden. Diese Maßnahmen stellen
wichtige Beiträge zur Sicherheitssektorreform in der Demokratischen Republik Kongo dar.
Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage 15e verwiesen.

15. Wie stabil schätzt die Bundesregierung die im Januar zwischen kongolesischer
Regierung und Armee (FARDC), der CNDP, den regierungsnahen PARECO-Milizen
(Patriotes Résistants Congolais) und Maï Maï-Milizen vereinbarte Waffenruhe in Nord Kivu
ein?

Laut kongolesischen Regierungsangaben wurde die Integration der Milizen in die FARDC
in der Provinz Nord-Kivu zum 18. April 2009 abgeschlossen. Die Integration gestaltet sich
jedoch nicht reibungslos, was auch an mangelnden Finanzmitteln liegt.

Laut Beobachtern der Vereinten Nationen sind jedoch in letzter Zeit Fortschritte innerhalb
der FARDC zu beobachten, die auch Anlass zur Hoffnung auf eine erfolgreiche weitere
Integration der ehemaligen Rebellengruppen geben.

Die komplette Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage zum Osten der
DR Kongo (55 Fragen) finden Sie hier:

http://sysinfo.bundestag.btg:8888/infonutzer/drs?drsnr=16/13863&kurzname=pd1
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Veranstaltungsbericht, 20.8.2009

Bewaffnete Gruppen und die Genese von Herrschaft

Am 20.08. stellte Professor Klaus Schlichte auf Einladung von Hüseyin Aydin im
Bundestag sein Buch „In the Shadow of Violence“ vor. Diese Gemeinschaftsarbeit
mit DoktorandInnen setzt sich vor allem mit der Genese und Soziologie bewaffneter
Gruppen aus aller Welt auseinander. Die komplexe Dynamik von Gewalt und
Legitimität ist das zentrale Thema des Buches. Die praktische Implikation dieser
Studie und andere Fragen wurden im Anschluß in einem angeregten Gespräch mit
den Gästen der Veranstaltung diskutiert.

Ungefähr 25 Interessierte fanden sich am Donnerstag, den 20. August 2009, auf
Einladung des Bundestagsabgeordneten Hüseyin Aydin (DIE LINKE) im Goldenen Saal
des Bundestages ein. Dort stellte Klaus Schlichte, der als Professor an der Universität
Magdeburg Politikwissenschaften lehrt, seine jüngst beim Campus-Verlag veröffentlichte
Publikation „In the Shadows of Violence“ vor. Neben einigen MitarbeiterInnen aus den
Fraktionen kamen vor allem externe BesucherInnen, um den Vortrag von Schlichte zu
hören und mit ihm zu diskutieren.

Der Autor betonte, dass dieses Buch zur Genese und Soziologie bewaffneter Gruppen aus
aller Welt eine Gemeinschaftsarbeit sei. An ihr hätten vor allem die Doktoranden der im
März 2009 geschlossenen und bis dahin von Schlichte geleiteten Forschungsgruppe
„Mikropolitik bewaffneter Gruppen“ (Humboldt-Universität Berlin) einen erheblichen Anteil.
Die Doktoranden forschten unter anderem zur DR Kongo, zum südlichen Afrika, der GUS,
Lateinamerika, Eritrea und Sri Lanka oder dem Nahen Osten. Ihre Studien und eine
Vielzahl von Schriften anderer Autoren statteten Schlichte, der selbst speziell zu Serbien,
Mali, Liberia, Uganda und dem Senegal geforscht hat, mit einem reichhaltigen Material
aus.

Diese detaillierten empirischen Erkenntnisse setzt der Politikwissenschaftler und Afrikanist
in Beziehung zu einer vor allem von Max Weber und Norbert Elias inspirierten Soziologie
von Herrschaft, Dominanz und deren Infragestellung. „In the Shadow of Violence“ zeigt
unter anderem, dass sich die Gewalt von Milizen oder Rebellengruppen meist um den
Staat dreht. Viele Staaten, so führte Schlichte aus, sind in die Produktion von politischer
Gewalt involviert. Die komplexe Dynamik von Gewalt und Legitimität ist das zentrale
Thema des Buches. Sie gelte auch für intervenierende Kräfte wie NATO-Truppen oder
UN-Missionen: Sie müssten ihr Gewalthandeln selbst legitimieren, doch die Ausübung von
Gewalt habe sowohl legitimierende wie delegitimierende Effekte.

Rege beteiligten sich die Gäste an der Diskussion und Fragerunde, die sich an den kurzen
und sehr anschaulichen Vortrag von Professor Schlichte anschloss. Es wurde unter
anderem debattiert, ob man den von ihm erarbeiteten Rahmen zur Analyse bewaffneter
Gruppen auch auf nicht explizit politisch orientierte Gewaltakteure wie kriminelle Syndikate
ausdehnen könne. Darüber hinaus interessierten die Zuhörer sich für die Implikationen der
Studie für die praktische Politik.

Klaus Schlichte 2009: In the Shadow of Violence. The Politics of Armed Groups. Campus-
Verlag: Frankfurt/Main, New York.
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Broschüren

NEU: Außenpolitik für eine friedliche Welt

Die aktuelle Broschüre der Fraktion DIE LINKE bilanziert die Arbeit des Arbeitskrei-
ses Internationale Politik der Fraktion mit dem Schwerpunkt auf Außen-, Entwick-
lungs- und internationale Strukturpolitik

In allen Debatten zur Internationalen Politik hat sich die Fraktion DIE LINKE immer von der
Überzeugung leiten lassen, dass Frieden die einzige Option ist, dass zivile und friedliche
Lösungen immer nötig und möglich sind. Deswegen haben wir auch immer wieder in der
Öffentlichkeit und in unseren zahlreichen parlamentarischen Initiativen auf die Ursachen
von Kriegen hingewiesen: das Ausbeutungsverhältnis zwischen Norden und Süden, der
wiederholte Bruch des Völkerrechts, die Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, das
anhaltende Wettrüsten und vieles andere mehr. Und wir haben unsere konkreten Alterna-
tiven für solidarische und gewaltfreie internationale Beziehungen vorgestellt.

Um solche Alternativen zu erarbeiten, waren und sind wir auf die enge Zusammenarbeit
mit Friedens- und MenschenrechtsaktivistInnen in Deutschland und in aller Welt angewie-
sen. Aus dem intensiven Austausch insbesondere mit mutigen Frauen aus Afghanistan,
Lateinamerika und dem Nahen Osten haben wir viel gelernt. Wir hoffen, umgekehrt auch
zur Stärkung dieser wichtigen Stimmen beigetragen zu haben. In dieser Broschüre doku-
mentieren wir unsere Arbeit im Deutschen Bundestag und stellen gleichzeitig die Grund-
sätze dar, die unseren Lösungsvorschlägen für politische Probleme im Bereich der inter-
nationalen Politik zugrunde liegen. Außerdem beschreiben wir aktuelle – positive und be-
unruhigende – Entwicklungen, die uns zeigen, dass es sich lohnt und dass es weiter nötig
ist, sich für eine friedliche, soziale, ökologische und gerechte Welt einzusetzen.

Monika Knoche, stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Prof. Dr. Norman Paech, außenpolitischer Sprecher
Wolfgang Gehrcke, Obmann im Auswärtigen Ausschuss
Heike Hänsel, entwicklungspolitische Sprecherin

Broschüre zum Download unter:
http://dokumente.linksfraktion.net/pdfdownloads/7751122936.pdf

Bestellung über das Büro der Abgeordneten Heike Hänsel, Kontaktdaten siehe unten
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